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Andere Behörden und Körperschaften

Bekanntmachung 
des Sächsischen Oberbergamtes 

über die Feststellung des Nichtbestehens der Pflicht 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben 

„Änderung Weiterführung Kiessandtagebau Sprotta I, Baufeld 3“ 
nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Vom 16. September 2024

Die Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 
49356 Diepholz hat am 4. Juli 2024 eine Überprüfung der 
UVP-Pflicht in Form einer Allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles gemäß der §§ 9 Absatz 2 Satz 1, 7 Absatz 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Vorhaben „Änderung Weiterführung Kiessandtagebau 
Sprotta I, Baufeld 3“ beantragt.

Die Kiessandlagerstätte Sprotta befindet sich im 
Landkreis Nordsachsen auf dem Gebiet der Gemeinde 
Doberschütz. Für die Lagerstätte ist die Heinrich Niemeier 
GmbH & Co. KG Inhaberin eines Bergwerkeigentums. Zur 
Gewinnung von Kiessanden im Abbaufeld 3 des Tagebaues 
hat das Sächsische Oberbergamt mit Planfeststellungsbe-
schluss vom 11. März 2019 den obligatorischen Rahmenbe-
triebsplan für das Vorhaben „Weiterführung Kiessandtage-
bau Sprotta I, Baufeld 3“ zugelassen. Die Flächengröße des 
Baufeldes 3 beträgt 101,1 ha. Der Rahmenbetriebsplan sieht 
den vollständigen Abbau auf dieser Fläche im Trocken- und 
Nassabbau bis auf die einzuhaltenden Sicherheitsabstände 
vor. Aufgrund der diese Zulassung untersetzenden Hauptbe-
triebspläne gewinnt das Unternehmen die Rohstoffe.

Die Bergbauunternehmerin beabsichtigt auf einer Teil-
fläche für den mit Planfeststellung zugelassenen Abbau von 
etwa 1,12 ha (Flurstücke 19/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 
55, 56, 57 und 58 der Gemarkung Sprotta) ganz oder antei-
lig auf die Kiessandgewinnung zu verzichten. Die Flurstücke 
stehen im Eigentum der Bergbauunternehmerin. Grund für 
den beabsichtigten Verzicht auf die Gewinnung ist die auf 
der Fläche vorhandene Altablagerung (Altlastenverdachts-
fläche Nummer 74100228 „LPG-Weg-Sprotta“). Nach Vor-
trag der Bergbauunternehmerin würde die Beseitigung und 
Entsorgung der Altablagerung erhebliche und wirtschaftlich 
nicht vertretbare Kosten verursachen.

Das Sächsische Oberbergamt hat zur angezeigten 
Änderung des Vorhabens gemäß § 51 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 52 Absätze 2c und 2a des Bundesberggesetzes und 
Nummer 15.1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung, sowie der Verordnung über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 13. Juli 
1990 (BGBl. I S. 1420), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 18. Dezember 2023 (BGBl. 2024 I Nr. 2) geändert 
worden ist, gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbindung mit § 7 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht vorgenom-
men.

Das Sächsische Oberbergamt hat festgestellt, dass für 
das Vorhaben keine Verpflichtung zu einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht, da es die Vorprüfung der UVP-
Pflicht gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbindung mit § 7 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
mit dem Ergebnis abschloss, dass der beabsichtigte Neuauf-
schluss des Kiessandtagebaus keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen hervorruft.

Der Vorprüfung des Einzelfalls lagen folgende Informa-
tionen zugrunde:
•	 Antrag	SCHMELZER	–	Die	 Ingenieure	–	Wasser,	Um-

welt, Verkehr zum Kiessandtagebau Eilenburg/Sprotta-
West I, Baufeld 3, Umweltverträglichkeits-Vorprüfung 
für den Erhalt der Altablagerung „LPG-Weg Sprotta“ 
vom 4. Juli 2024 und

•	 Unterlage	der	Heinrich	Niemeier	GmbH	&	Co.	KG	zum	
Kiessandtagebau Sprotta, Baufeld 3, Allgemeine Um-
weltverträglichkeits-Vorprüfung, Juni 2024.

Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-
Pflicht sind:

Das beabsichtigte Änderungsvorhaben erreicht oder 
überschreitet keine in der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben in Verbindung 
mit der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung vorgegebenen Größen- und Leistungswerte.

Das Änderungsvorhaben lässt keine erheblichen Aus-
wirkungen auf die Umwelt (Schutzgüter Luft, Klima, Boden, 
Fläche, Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Güter, 
menschliche Gesundheit sowie Flora, Fauna und die biolo-
gische Vielfalt) erwarten. Die Nichterheblichkeit lässt sich 
aus den beschriebenen und gewerteten Randbedingungen, 
das heißt dem Ausmaß, der Schwere und Komplexität, der 
Wahrscheinlichkeit sowie der Dauer, Häufigkeit und Rever-
sibilität der Auswirkungen, aber auch den vorgesehenen 
Minderungsmaßnahmen, herleiten. Die Auswirkungen des 
Änderungsvorhabens wirken nicht mit den Auswirkungen 
anderer bestehender oder zugelassener Vorhaben zusam-
men. Die Auswirkungen haben keinen grenzüberschreiten-
den Charakter.

Keine der möglichen Auswirkungen ist als erheblich 
nachteilig im Sinne von § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbindung mit 
§ 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
anzusehen, die nach § 25 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei der Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen wären.
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Die Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht auch nicht dadurch, dass mehrere Vorhaben derselben 
Art gleichzeitig beziehungsweise zeitnah verwirklicht wer-
den sollen (kumulierende Vorhaben).

Im Weiteren besteht auch keine Verpflichtung zur Prü-
fung der Umweltverträglichkeit aufgrund der Lage des Vor-
habens in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet sowie 
in gemäß RL 79/409/EWG oder 92/43/EWG ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebieten.

Die Feststellung des Nichtbestehens der UVP-Pflicht ist 
nach § 5 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht selbstständig anfechtbar.

Die entscheidungsrelevanten Unterlagen sind der Öf-
fentlichkeit gemäß den Bestimmungen des Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. 
S. 146), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes
vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden
ist, im Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599
Freiberg, zugänglich.

Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des Säch-
sischen Oberbergamts unter https://www.oba.sachsen.de/
oeffentliche-bekanntmachungen-4591.html einsehbar.

Freiberg, den 16. September 2024

Sächsisches Oberbergamt 
Dr. Falk Ebersbach 

Referatsleiter
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